
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 20. April 2016

390. Überprüfung der Aufgabenteilung Bund–Kantone, Entwurf 
des Positionsbezugs der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
(Stellungnahme)

1. Ausgangslage

Im Rahmen der Stellungnahme der KdK zum 2. NFA-Wirksamkeits-
bericht 2014 und des Monitoring-Berichts Föderalismus 2011–2013 wurde
von den Kantonen die Überprüfung der Aufgabenteilung Bund–Kantone
gefordert. Die Motion 13.3363 «Aufgabentrennung zwischen Bund und
Kantonen» hat diese Forderung aufgenommen. Die Motion wurde vom
eidgenössischen Parlament 2015 angenommen. Der Bundesrat wird
darin beauftragt, dem Parlament zusammen mit dem 3. NFA-Wirksam-
keitsbericht 2018 eine vollständige Analyse aller Verbundaufgaben zwi-
schen Bund und Kantonen zu unterbreiten. Es ist dem Parlament über-
lassen, die Analysen und Vorschläge weiterzuverfolgen sowie Gesetzes-
änderungen vorzuschlagen. Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
beabsichtigt, die entsprechenden Arbeiten Mitte 2016 einzuleiten und die
Kantone im Projekt einzubeziehen.

Die KdK hat im Herbst 2015 beschlossen, ein eigenes Projekt zu die-
ser Thematik durchzuführen. In einem ersten Schritt hat die KdK ge-
meinsam mit den Sekretariaten der Direktorenkonferenzen die aus ihrer
Sicht relevanten Aufgabenbereiche zusammengetragen und analysiert.

Der Vorstand der FDK hat daraufhin beschlossen, die Fachgruppe für
kantonale Finanzfragen (FkF) einzuladen, eine Beurteilung des Hand-
lungsbedarfs aus Sicht der kantonalen Finanzverwaltungen vorzuneh-
men. Mit E-Mail vom 8. Dezember 2015 hat die Finanzdirektion die Di-
rektionen und die Staatskanzlei eingeladen, die Umfrageliste der FDK
«Überprüfung der Aufgabenteilung» auszufüllen. Diese wurde am 22. De-
zember 2015 der FDK zugestellt, die Ende 2015 eine konsolidierte Fas-
sung an die KdK weitergeleitet hat.

Das Sekretariat der KdK hat auf diesen Grundlagen einen ersten Posi-
tionsbezug erarbeitet. Im Rahmen der Präsidiumsklausur der KdK-Direk-
torenkonferenzen vom 28./29. Januar 2016 wurde eine erste Diskussion
auf politischer Ebene geführt, deren Ergebnisse in die weiteren Arbeiten
eingeflossen sind. Der Leitende Ausschuss der KdK hat am 5. Februar
2016 vom Entwurf des Positionsbezugs Kenntnis genommen und ent-
schieden, diesen den Kantonsregierungen und den Direktorenkonferen-
zen zur Stellungnahme zuzustellen. Vorschläge zu Änderungen des Posi-
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tionsbezugs sind dem Sekretariat bis 13. Mai 2016 einzureichen. Die
KdK beabsichtigt, den Positionsbezug an der Plenarversammlung vom
24. Juni 2016 zu verabschieden.

Die FDK hat an ihrer Vorstandssitzung vom 18. März 2016 ihre Stel-
lungnahme zuhanden der FDK-Plenarversammlung vom 13. Mai 2016
verabschiedet. Der Vorstand ist grundsätzlich mit dem Entwurf des Posi-
tionsbezugs einverstanden.

2. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage

Der Entwurf des Positionsbezugs der KdK sieht eine breite Überprü-
fung der Aufgabenteilung und Finanzierungsverantwortung zwischen
Bund und Kantonen vor und spricht sich für eine weitere Aufgaben- und
Finanzierungsentflechtung aus.

Der Regierungsrat hat mehrmals festgestellt, dass er eine weitere Ent-
flechtung der Verbundaufgaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht für erfor-
derlich hält (RRB Nrn. 655/2014, 699/2014 und 1180/2015). Aufgrund der
2015 überwiesenen Motion auf Bundesebene ist inzwischen jedoch eine
breite Analyse der Überprüfung der Aufgabenteilung Bund–Kantone un-
umgänglich geworden. Unter diesen Voraussetzungen ist dem Vorgehen
der KdK mit folgenden Schwerpunkten zuzustimmen: Eine umfassende
Beurteilung der Aufgabenteilung und konkrete Änderungsvorschläge
zuhanden des Parlaments sollen erst nach dem 3. Wirksamkeitsbericht
2018 bzw. nach Einführung des Unternehmenssteuerreformgesetzes III
2019 in Angriff genommen werden. Die Handlungsfreiheit der Kantone
ist zu verbessern. Aufgabenentflechtungen zwischen Bund und Kanto-
nen müssen haushaltsneutral erfolgen.

3. Beurteilung der einzelnen Aufgabenbereiche Bund–Kantone

Allgemein fehlt im Entwurf des Positionsbezugs der rote Faden. Für die
Stellungnahme zuhanden des Bundes ist eine klare Struktur analog zum
Analyseraster gemäss Anhang I anzustreben (Ausgangslage, Zuständig-
keit und Finanzierung, Problemfelder, erste Lösungsansätze).
Zur Ausgangslage (Ziff. 1) im Entwurf des Positionsbezugs der KdK hat
der Kanton Zürich keine Bemerkungen. Der Abschnitt Grundhaltung
(Ziff. 2) ist ausserordentlich breit gefasst und lässt kaum eine auf Krite-
rien gestützte Einschränkung der Aufgabenbereiche mit Handlungsbe-
darf zu.

Zu den folgenden drei Fragen der KdK in ihrem Brief vom 11. Febru-
ar 2016 an die Kantonsregierungen ist wie folgt Stellung zu nehmen:
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3.3. Sehen sie weitere Aufgabenbereiche, die in diesem Zusammen-
hang vertieft analysiert werden sollten? Falls ja, in welche Richtung
sollte Ihrer Ansicht nach eine allfällige Aufgabeneuverteilung im
 betreffenden Aufgabenbereich gehen?

Der Regierungsrat sieht ansonsten keine weiteren Aufgabenbereiche,
die vertieft analysiert werden müssten.

Themenbereich 
mit Handlungsbedarf

Stellungnahme des Kantons Zürich zum Positionsbezug der KdK

Bereich Wirtschaft und 
Arbeit, neue Rz.

Antrag:
Der Kanton Zürich beantragt, nachfolgende Ausführungen in den Ent-
wurf des Positionsbezugs aufzunehmen:

Kurzbeschrieb des Aufgabenbereichs
Es geht um den Vollzug der flankierenden Massnahmen zur
Personenfreizügigkeit mit der EU:
– Abwicklung des ausländerrechtlichen Meldeverfahrens,
– Kontrolle der minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen bei auslän-

dischen und Schweizer Betrieben,
– Arbeitsmarktbeobachtung durch die kantonalen tripartiten Kommis-

sionen und Vollzug des Entsendegesetzes einschliesslich Sanktionie-
rung bei Verstössen gegen das Entsendegesetz.

Regelung der Zuständigkeit und Finanzierung
Die Zuständigkeit zur Prüfung der Einhaltung der minimalen Arbeits-
und Lohnbedingungen in Branchen mit «ave GAV» obliegt den paritäti-
schen Kommissionen (PK), die Einhaltung der minimalen Arbeits- und
Lohnbedingungen in Branchen ohne «ave GAV» wird durch die triparti-
ten Kommissionen (TPK) geprüft. Der Vollzug des Entsendegesetzes
liegt wiederum in der Zuständigkeit der Kantone. Die Aufsicht über den
Vollzug der flankierenden Massnahmen liegt beim Staatssekretariat für
Wirtschaft SECO.
Der Bund übernimmt entsprechend Art. 16d (Finanzierung der lnspekti-
onstätigkeit) der Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) im Zusammenhang mit der
Vollzugstätigkeit der flankierenden Massnahmen 50% der Lohnkosten,
die dem Kanton für die Erfüllung der Aufgaben nach Art. 16c anfallen,
einschliesslich des Arbeitgeberbeitrages an die Sozialversicherungen;
jedoch übernimmt er nicht die Ausrüstungs- und lnfrastrukturkosten.

Problemstellung
Es besteht auf Bundesebene seit Jahren die Tendenz, dass auf Drängen
der Gewerkschaften immer neue und weitreichende Verschärfungen
der flankierenden Massnahmen beschlossen werden, die in der Folge
von den Kantonen vollzogen werden müssen. Jede neue Verschärfung
löst beträchtlichen Zusatzaufwand auf, der kaum mehr durch ausge-
sprochene Bussen gedeckt wird. Ein weiteres Problem ist die mangeln-
de Qualifikation von TPK und PK. Es ist notwendig, TPK und PK zu pro-
fessionalisieren.

Überlegungen für eine Aufgabenneuverteilung
Der Kanton Zürich schlägt vor, dass die in Art. 16d EntsV geregelte Fi-
nanzierung im Sinne eines höheren Finanzierungsanteils des Bundes
angepasst wird. Denkbar wäre ein Verteilschlüssel Bund 60%, Kantone
40% oder Bund 2⁄3, Kantone 1⁄3.
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Auf Antrag der Finanzdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an die Konferenz der Kantonsregierungen, KdK (auch per
E-Mail im Word-Format an mail@kdk.ch):

Mit Schreiben vom 11. Februar 2016 haben Sie uns eingeladen, Stellung
zu nehmen zum Entwurf des Positionsbezugs zur Überprüfung der Aufga-
benteilung Bund–Kantone. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit war.

Zur Ausgangslage (Ziff. 1) haben wir keine Bemerkungen. Zu den fol-
genden Randziffern nehmen wir gemäss den drei Fragestellungen wie
folgt Stellung:

1. Können Sie der Grundhaltung zur Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen in den Ziff. 2 des Positionsbezugs zustimmen (Rz. 3–11)?
Haben Sie dazu konkrete Änderungs- oder Ergänzungsanträge?

Themenbereich 
mit Handlungsbedarf

Stellungnahme des Kantons Zürich zum Positionsbezug der KdK

Ziff. 2 Grundhaltung

Rz. 3 Zustimmung

Subsidiarität,
Rz. 4 und 5

Zustimmung

Fiskalische Äquivalenz, 
Rz. 6 und 7

Zustimmung

Vollzug von Bundesrecht
durch Kantone,
Rz. 8

Antrag:
Der letzte Satz ist ersatzlos wegzulassen.

Begründung:
Es besteht ein erhebliches Risiko von zusätzlichen finanziellen Verflech-
tungen und einer verstärkten Einflussnahme des Bundes in Vollzugs -
fragen mit dem Hinweis auf sein (neues) finanzielles Engagement. Statt
einer stärkeren Abgeltung sollen vielmehr die Vollzugskosten aufgrund
von Bundesrecht minimiert werden.

Lastenverteilung 
Bund–Kantone,
Rz. 9

Antrag:
Rz. 9–11 sind ersatzlos wegzulassen.

Begründung:
Die drei Punkte sind zum jetzigen Zeitpunkt unnötig. Die Lastenvertei-
lung zwischen Bund und Kantonen betrifft die Ausgabendynamik der
bereits zugewiesenen Aufgaben und deren finanziellen Tragbarkeit. Die
Kostendynamik in diesen einzelnen Bereichen (Pflegefinanzierung,
 Spitalfinanzierung usw.) sind daher im Rahmen des Projekts Bund–
Kantone ab Mitte 2016 zu analysieren. Die Ablehnung subsidiärer Bun-
deskompetenzen nimmt die Regelung neuer Aufgabengebiete vorweg.
Die geforderte Effizienzsteigerung bei Programmvereinbarungen betrifft
ein NFA-Instrument der vertikalen Zusammenarbeit zwischen dem
Bund und den Kantonen. Sie werden im Rahmen des dritten Wirksam-
keitsberichts näher analysiert.

Keine weiteren subsidiären
Bundeskompetenzen,
Rz. 10

Effizienzsteigerungen bei
Programmvereinbarungen,
Rz. 11
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2. Teilen Sie den in Ziff. 3 und 4 des Positionsbezugs (Rz. 13–77)
skizzierten Handlungsbedarf hinsichtlich der Aufgabenteilung und/
oder Finanzierungsverantwortung bzw. weiterer möglicher Effizienz-
steigerungen im Zusammenspiel Bund–Kantone? Haben Sie dazu
konkrete Änderungs- oder Ergänzungsanträge?

Themenbereich 
mit Handlungsbedarf

Stellungnahme des Kantons Zürich zum Positionsbezug der KdK

Ziff. 3 Handlungsbedarf hinsichtlich der Aufgabenteilung und/oder der Finanzierungsverantwortung

Ziff. 3.1, Ergänzungsleis-
tungen, Rz 13–15

Zustimmung

Ziff. 3.2, Pflegefinanzie-
rung, Rz 16–18

Ergänzungsantrag:
«Das Bundesrecht ist dahingehend anzupassen, dass die Beiträge der
Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) jährlich der Kosten-
entwicklung für Pflegeleistungen angepasst werden.»

Begründung:
Der Kanton Zürich stimmt der Aussage zu, dass die Kompetenzen in
diesem Bereich klar geregelt sind. Problematisch ist jedoch wie von
der KdK erwähnt die Lastenverteilung zwischen dem Bund und den
Kantonen. Die Kosten zulasten der Kantone sind in diesem Bereich in
den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Im Kanton Zürich betrug die
Zunahme der Restfinanzierung bei den Pflegekosten zulasten der öf-
fentlichen Hand zwischen 2011–2014 45%. Diese markante Zunahme
ist auf die wachsende Leistungsmenge sowie auf die seit 2011 unver-
änderte Höhe der Beteiligung der Obligatorischen Krankenpflegever -
sicherung (OKP) und der Privaten zurückzuführen.

Ziff. 3.3, Spitalfinanzierung,
Rz. 19–22

Zustimmung

Ziff. 3.4, Regionalverkehr,
Rz. 23–28

keine Bemerkungen

Ziff. 3.5, Finanzierung und
Ausbau der Bahninfrastruk-
tur (FABI), Rz. 29–33

Rz. 33 ist ersatzlos wegzulassen.

Begründung:
Die Finanzierung der Publikumsanlagen durch die Kantone wurde in
der KöV sehr umstritten diskutiert. Letztendlich hat eine knappe Mehr-
heit der Kantone diese Lösung unterstützt. Der Kanton Zürich hat sie
bekämpft und mit ihm andere Kantone, die zusammen die Bevölke-
rungsmehrheit vertreten. Die Gründe für die Ablehnung waren:
– die Komplexität des Lösungsansatzes
– nicht abschätzbare finanzielle Auswirkungen auf die Kantone
– die Nichteinhaltung der fiskalischen Äquivalenz bei grossen Bahn-

hofknoten

Ziff. 3.6, Finanzierung
Strasseninfrastruktur, 
Rz. 34–36

Ergänzungsantrag zu Rz. 36
«Es muss ein Kompensationsmechanismus gefunden werden, der nicht
zulasten der Kantone geht.»

Begründung:
Der Kanton Zürich hat sich zur Finanzierung der Strasseninfrastruktur
bereits früher in vergleichbarer Weise geäussert. So könnten beispiels-
weise Erträge aus der Verbrauchssteuer bei einer allfälligen Unterfinan-
zierung der SFSVneu zugewiesen werden.
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Themenbereich 
mit Handlungsbedarf

Stellungnahme des Kantons Zürich zum Positionsbezug der KdK

Ziff. 3.7 Geoinformation
und amtliche Vermessung,
Rz. 37–42

Zustimmung

Ziff. 3.8, Heimatschutz und
Denkmalpflege, 
Rz. 43–45

Antrag zu Rz. 44
Letzter Satz ist wie folgt zu ändern:
«Es besteht unverändert nachweislich eine deutliche Unterfinanzierung
(vgl. Kulturbotschaft 2016–2020, S. 62, letzter Absatz)»

Antrag zu Rz. 45
Ganzer Absatz ersetzen durch: «Handlungsbedarf besteht in der Ver-
grösserung der Mittel für subsidiäre Unterstützung zur Förderung der
Erhaltung der regionalen Vielfalt, unabhängig von der Einstufung der
Einzelobjekte.»

Begründung:
Leitkriterium soll die Erhaltung der Vielfalt der regionalen Ausprägun-
gen und Besonderheiten sein und nicht ausschliesslich die nationale
Bedeutung der einzelnen Objekte.

Ziff. 3.9 Berufsbildung, Rz.
46 und 47

Zustimmung

Ziff. 3.10, Ausbildungs -
beiträge, Rz. 48 und 49

Rz. 49 ist ersatzlos wegzulassen.

Begründung:
2015 hat der Bund dem Kanton Zürich einen substanziellen Beitrag aus-
gerichtet. Auf diesen Betrag kann der Kanton Zürich nicht verzichten.

Ziff. 3.11 Sportförderung,
Rz. 50–54

Zustimmung

Ziff. 3.12 Musikalische Bil-
dung, Rz. 55–57

Zustimmung

Ziff. 3.13 Ausländerintegra-
tion im Bereich der spezifi-
schen Integrationsförde-
rung, Rz. 58–61

Antrag:
Ziff. 1 wie folgt ergänzen:
«… in der Praxis – insbesondere für unbegleitete Jugendliche – …»

Bemerkung:
Gemäss Aussagen des Direktors der Eidgenössischen Finanzverwal-
tung, Serge Gaillard, ist im Asylbereich in den kommenden Jahren mit
stark steigenden Kosten aufgrund der andauernden Flüchtlingskrise zu
rechnen.

Ziff. 3.14 Straf- und Mass-
nahmenvollzug, 
Rz. 62–65

Anträge zu Rz. 64 und 65:
«64. Eine Aufgabenentflechtung im Bereich des Straf- und Massnahmen-
vollzugs wird auf absehbare Zeit abgelehnt. Der Vollzugsföderalismus
hat in diesem Bereich zahlreiche gute Detaillösungen hervorgebracht.
Nicht zuletzt deshalb gilt der schweizerische Strafvollzug im internatio-
nalen Vergleich als innovativ und beispielhaft. Die drei Strafvollzugs-
konkordate arbeiten seit Jahren eng zusammen, was bereits zu einer
gewissen Harmonisierung geführt hat.»

«65. Soweit der Bund im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzugs
bestimmte Anforderungen stellt, hat er sich an deren Finanzierung an-
gemessen zu beteiligen. Dies betrifft etwa die Standards, die im Bericht
des Bundesrates zu Postulat 11.4072 vom 15. Dezember 2011 (Viola
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Themenbereich 
mit Handlungsbedarf

Stellungnahme des Kantons Zürich zum Positionsbezug der KdK

Amherd – Überprüfung des Straf- und Massnahmenvollzug in der
Schweiz) vom 18. März 2014 verlangt werden. Im Besonderen ist auch
auf das Schweizerische Ausbildungszentrum für das Strafvollzugsper-
sonal (SAZ) hinzuweisen, dessen Budget von bisher 5,8 Mio. Franken/
Jahr per 2016 auf 8,5 Mio. Franken/Jahr aufgestockt werden musste.
Die Beteiligung des Bundes liegt mit rund 1,37 Mio. Franken/Jahr ver-
gleichsweise tief.»

Ziff. 3.15 Energiepolitik und
Gebäudebereich, 
Rz. 66–70

Zustimmung

Ziff. 4 Handlungsbedarf hinsichtlich weiterer Effizienzsteigerungen im Zusammenspiel 
Bund–Kantone

Ziff. 4.1 Agglomerations-
programm, Rz. 71–73

Ergänzungsantrag zu Rz. 71
«Der Agglomerationsbegriff darf nicht weiter aufgeweicht werden. Die
beschränkten Mittel sind konsequent dort einzusetzen, wo die Verkehrs-
probleme am grössten sind.»

Begründung:
Im Kurzbeschrieb des Arbeitsblattes «Agglomerationsprogramme» wird
zur Frage der Einreichung von Agglomerationsprogrammen eine vor-
teilhaftere Verteilung für ländliche Kantone gefordert. Dem kann sich
der Kanton Zürich nicht anschliessen. Entsprechend ist der Begriff «Ag-
glomerationsprogramme» direkt in der Rz. 71 zu präzisieren.

Ergänzungsantrag zu Rz. 72, da die Ausführungen zur Finanzierung der
Agglomerationsprogramme viel zu knapp ausfallen.

1) Mittel- bis langfristig sind die Agglomerationsprogramme finanziell
unterdotiert, wenn die Mittel nicht erhöht werden. Vorzusehen wären
jährlich 300 bis 400 Mio. Franken.
Die derzeit vorgesehenen Mittel von 9–12% der NAF-Ausgaben bleiben
deutlich hinter jenen zurück, die im Rahmen der 1. und 2. Generation
der Agglomerationsprogramme bereitgestellt wurden. Zwar ist anzuer-
kennen, dass die Umsetzung der Massnahmen der 1. und 2. Generati-
on erst zögerlich anläuft und die zur Verfügung stehenden Mittel erst
teilweise abgerufen wurden. Allerdings ist eine immer intensivere Um-
setzungsaktivität zu verzeichnen und eine immer stärkere Inanspruch-
nahme der gesprochenen Bundesgelder ist vorhersehbar. Wichtig ist
zudem, dass über die Agglomerationsprogramme vor allem auch die
Mitfinanzierung von grossen kantonalen und kommunalen lnfrastruk-
turmassnahmen durch den Bund sicherzustellen ist. Diese Mitfinanzie-
rung würde bei der nun vorgesehenen Verminderung der jährlichen
Bundesmittel auf die erwähnten 260 Mio. Franken längerfristig stark
eingeschränkt.

2) Der Bund ist darum zu ersuchen, ein mögliches Vorgehen hinsicht-
lich der sich abzeichnenden Finanzierungslücke zu den Agglomerati-
onsprogrammen der 3. Generation aufzuzeigen und eine Übergangslö-
sung auszuarbeiten.
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Themenbereich 
mit Handlungsbedarf

Stellungnahme des Kantons Zürich zum Positionsbezug der KdK

Hintergrund dieses Handlungsbedarfs ist die Verzögerung des NAF. Es
zeichnet sich ab, dass dieser frühestens Mitte 2019 oder 2020 in Kraft
treten wird. Bei einer Annahme der Milchkuh-Initiative wäre die Finan-
zierung der Nationalstrassen und des Agglomerationsverkehrs gänzlich
neu zu regeln und der Prozess würde sich um weitere Jahre verzögern.
Es besteht deshalb das Risiko einer Finanzierungslücke. Dies könnte
z.B. zu Finanzierungsproblemen für die 2. Etappe der Limmattalbahn
(Abschnitt Schlieren bis Killwangen) führen, die Bestandteil des Agglo-
merationsprogramms Limmattal der 3. Generation bildet. Deren Baube-
ginn ist für 2019 geplant. Ein Baubeginn vor Freigabe der Bundesmittel
bzw. vor Unterzeichnung der Leistungs- sowie der Finanzierungsver-
einbarung würde den Anspruch auf die Bundesmittel verwirken. Umge-
kehrt würde eine Verzögerung des Baubeginns zu organisatorischen
Schwierigkeiten und zu Mehrkosten führen. Bislang konnte zwischen
dem Kanton Zürich und dem Bund keine Lösung für den Umgang mit
dieser Finanzierungslücke gefunden werden.

Änderungsantrag 1 zu Rz. 73:
Der Satz «Im Folgenden wurde eine Austauschplattform Agglomerations-
programme eingerichtet, die jedoch eher zu noch komplexeren Struk-
turen als zur Vereinfachung beitrug» ist wie folgt zu ändern: «(…), die
als wertvoll erachtet wird und die Komplexität nicht vergrössert hat.»

Änderungsantrag 2 zu Rz. 73:
Die beiden letzten Sätze sind wie folgt zu präzisieren: «2015 hat das
ARE die Arbeitsgruppe «Konzeptionelle Überlegungen Agglomerations-
programme» eingesetzt. Im Frühjahr 2016 sollen die Ergebnisse vorlie-
gen. Sollten keine Fortschritte erzielt werden, liegt es an den Kantonen,
weitere Schritte zu unternehmen.»

Ziff. 4.2 Wald-, Wildtier-
und Landschaftsmanage-
ment, Rz. 74–77

Zustimmung

Ziff. 5 Weitere Aufgabenbe-
reiche, Rz. 78

Zustimmung
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3. Sehen sie weitere Aufgabenbereiche, die in diesem Zusammen-
hang vertieft analysiert werden sollten? Falls ja, in welche Richtung
sollte Ihrer Ansicht nach eine allfällige Aufgabeneuverteilung im
 betreffenden Aufgabenbereich gehen?

Themenbereich 
mit Handlungsbedarf

Stellungnahme des Kantons Zürich zum Positionsbezug der KdK

Bereich Wirtschaft und Ar-
beit, neue Rz.

Antrag:
Der Kanton Zürich beantragt, nachfolgende Ausführungen in den Ent-
wurf des Positionsbezugs aufzunehmen:

Kurzbeschrieb des Aufgabenbereichs
Es geht um den Vollzug der flankierenden Massnahmen zur
Personenfreizügigkeit mit der EU:
– Abwicklung des ausländerrechtlichen Meldeverfahrens,
– Kontrolle der minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen bei auslän-

dischen und Schweizer Betrieben,
– Arbeitsmarktbeobachtung durch die kantonalen tripartiten Kommis-

sionen und Vollzug des Entsendegesetzes einschliesslich Sanktionie-
rung bei Verstössen gegen das Entsendegesetz.

Regelung der Zuständigkeit und Finanzierung
Die Zuständigkeit zur Prüfung der Einhaltung der minimalen Arbeits-
und Lohnbedingungen in Branchen mit «ave GAV» obliegt den paritäti-
schen Kommissionen (PK), die Einhaltung der minimalen Arbeits- und
Lohnbedingungen in Branchen ohne «ave GAV» wird durch die triparti-
ten Kommissionen (TPK) geprüft. Der Vollzug des Entsendegesetzes
liegt wiederum in der Zuständigkeit der Kantone. Die Aufsicht über den
Vollzug der flankierenden Massnahmen liegt beim Staatssekretariat für
Wirtschaft SECO.
Der Bund übernimmt entsprechend Art. 16d (Finanzierung der lnspekti-
onstätigkeit) der Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) im Zusammenhang mit der
Vollzugstätigkeit der flankierenden Massnahmen 50% der Lohnkosten,
die dem Kanton für die Erfüllung der Aufgaben nach Art. 16c anfallen,
einschliesslich des Arbeitgeberbeitrages an die Sozialversicherungen;
jedoch übernimmt er nicht die Ausrüstungs- und lnfrastrukturkosten.

Problemstellung
Es besteht auf Bundesebene seit Jahren die Tendenz, dass auf Drängen
der Gewerkschaften immer neue und weitreichende Verschärfungen
der flankierenden Massnahmen beschlossen werden, die in der Folge
von den Kantonen vollzogen werden müssen. Jede neue Verschärfung
löst beträchtlichen Zusatzaufwand auf, der kaum mehr durch ausge-
sprochene Bussen gedeckt wird. Ein weiteres Problem ist die mangeln-
de Qualifikation von TPK und PK. Es ist notwendig, TPK und PK zu pro-
fessionalisieren.

Überlegungen für eine Aufgabenneuverteilung
Der Kanton Zürich schlägt vor, dass die in Art. 16d EntsV geregelte Fi-
nanzierung im Sinne eines höheren Finanzierungsanteils des Bundes
angepasst wird. Denkbar wäre ein Verteilschlüssel Bund 60%, Kantone
40% oder Bund 2⁄3, Kantone 1⁄3.



– 28 –

II. Dieser Beschluss ist bis zur Verabschiedung des Positionsbezugs der
KdK vom 24. Juni 2016 nicht öffentlich.

III. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates und die Staats-
kanzlei.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi
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